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Titel Abänderung des Beschlusses des Kantonsrates über 
die Festsetzung des Sitzungsgeldes und der 
Reiseentschädigungen für die Mitglieder des 
Kantonsrates vom 28. Juni 1943. 

Ordnungsnummer  

Datum 08.09.1947 
 
[S. 767] Der Kantonsrat beschließt: 
I. Der 3. Satz von Dispositiv I des Kantonsratsbeschlusses vom 28. Juni 1943 über die 
Festsetzung des Sitzungsgeldes und der Reiseentschädigungen für die Mitglieder des 
Kantonsrates wird wie folgt abgeändert: 
«Mitglieder des Rates, deren steuerpflichtiges Einkommen Fr. 7200.– nicht übersteigt 
und die durch die Sitzungen regelmäßig eine Erwerbseinbuße erleiden, beziehen für 
die Halbtagsitzungen einen Zuschlag von Fr. 6.– zum Sitzungsgelde.» 
II. Dieser Beschluß tritt rückwirkend auf 1. Mai 1947 in Kraft. // [S. 768] 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 8. September 1947. 
 
Im Namen des Kantonsrates, 
Der Präsident: 
P. Wieser. 
Der Sekretär: 
E. Gugerli. 
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